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§ 10 GBDO Verpflichtungserklärung
 GBDO - NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Bei der Aufnahme hat der Gemeindebeamte vor dem Bürgermeister nachstehende Verp4ichtungserklärung unter

Beisetzung des Datums zu unterfertigen: “Ich verspreche, die mir durch die Bundes- und Landesverfassung und die

übrigen Bundes- und Landesgesetze, insbesondere durch die Gemeindebeamtendienstordnung und die auf Grund

derselben erlassenen Dienstanweisungen, auferlegten P4ichten treu und gewissenhaft zu erfüllen und den

Anordnungen meiner Vorgesetzten unverzüglich Folge zu leisten.“ Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist

zulässig.

(2) Die Verpflichtungserklärung ist dem Personalakt anzuschließen.

(3) Verweigert ein Gemeindebeamter die Unterfertigung der Verp4ichtungserklärung, so kommt das ö>entlich-

rechtliche Dienstverhältnis nicht zustande.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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